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Zuchtprogramm fur die Rasse des Deutschen Reitponys

1. Angaben zum Ursprungszuchtbuch

Die deutschen Zuchtverbande flihren im Sinne der Vorgaben der EU und des deutschen
Tierzuchtrechts gemeinsam das Zuchtbuch Uber den Ursprung der Rasse Deutsches
Reitpony. Die gemeinsame Fihrung des Ursprungzuchtbuches fir die Rasse des Deutschen
Reitponys wurde von den folgenden Zuchtverbdnden am 3. Mai 2004 (Aktualisiert am 7.
November 2024 ) schriftlich vereinbart:

e Pferdezuchtverband Baden-Wirttemberg e.V.

e Pferdezuchtverband Brandenburg-Anhalt e.V.

¢ Verband der Pferdeziichter Mecklenburg-Vorpommern e.V.
¢ Rheinisches Pferdestammbuch e.V.

e Pferdezuchtverband Rheinland-Pfalz-Saar e.V.

e Pferdezuchtverband Sachsen-Thiringen e.V.

o Westfalisches Pferdestammbuch e.V.

o Pferdestammbuch Schleswig-Holstein/Hamburg e.V.

e Bayerischer Zuchtverband fur Kleinpferde und Spezialpferderassen e.V.
e Verband der Pony- und Kleinpferdeziichter Hannover e.V.
e Verband der Pony- und Pferdeziichter Hessen e.V.

o Pferdestammbuch Weser-Ems e.V.

e Zuchtverband fur deutsche Pferde e.V.

Anderungen der Grundséatze zur Zucht des Deutschen Reitponys werden gemeinsam durch
die oben genannten Verbande erarbeitet und durch die jeweiligen Verbandsgremien
beschlossen. Sie sind der zustandigen Behdrde zur Genehmigung vorzulegen.

Die Grundsatze der Zucht der Rasse Deutsches Reitpony sind fiir Filialzuchtblicher verbindlich
und sind auf www.pferd-aktuell.de/zvo/zucht-verbands-ordnung-zvo veroffentlicht.

Der ZfdP veroffentlicht das Zuchtprogramm fir die Zucht der Rasse Deutsches Reitpony im
Internet unter www.zfdp.de.

Filialzuchtblicher werden tiber Anderungen der Grundsatze durch die entsprechende Website
informiert.

2. Geografisches Gebiet
Das geographische Gebiet, in dem der ZfdP das Zuchtprogramm durchfiihrt, umfasst:

Bundesrepublik Deutschland, Danemark, GroRbritannien, Niederlande, Osterreich und die
Schweiz.
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3. Umfang der Zuchtpopulation im Verband
Der Umfang der Population betragt (Stand: 01.01.2026):

Stuten: 356 Stuten
Hengste: 85 Hengste

Der Umfang der Population der oben genannten Verbande, die gemeinsam das
Ursprungszuchtbuch dieser Rasse fihren, ist auf der Website www.pferd-
aktuell.de/shop/index.php/cat/c135_Jahresberichte-FN---DOKR.htm einzusehen.

4. Zuchtziel, einschlieBlich der Rassemerkmale

Das Zuchtprogramm hat einen Zuchtfortschritt im Hinblick auf das definierte Zuchtziel und
somit die Verbesserung der Eigenschaften der Rasse zum Ziel und umfasst alle Malnahmen
und Aktivitaten, die diesem Ziel dienlich sind.

Das Deutsche Reitpony ist ein sportliches, elegantes und vielseitiges Reitpony fiir Freizeit und
Sport. In Leistungsbereitschaft und Charakter von besonderer Glite, somit sehr gut fiir Kinder
und Jugendliche geeignet. Die Vielseitigkeit des Deutschen Reitponys bezieht sich
insbesondere auf die Dressur-, Spring- und Geldndeeignung. Aufgrund der guten
Grundgangarten und der guten Rittigkeit ist das Reitpony auch fiir den Fahrsport geeignet.

5. Eigenschaften und Hauptmerkmale

Rasse Deutsches Reitpony
Herkunft Deutschland

GroRe ca. 138 cm - 148 cm
Farben alle

AuBere Erscheinung

Typ Erwlinscht ist das Erscheinungsbild eines eleganten,
groB¥linigen und harmonischen Reitponys. Die Pragung
des mehr als andere Ponyrassen im Reitpferdetyp
stehenden Ponys soll in einem kleinen, trockenen,
ausdrucksvollen und edlen Kopf mit einem lebhaften,
freundlichen Auge, nicht zu groften Ohren und grofden,
weiten Ndustern, einer gut geformten Halsung, einer
plastischen Bemuskelung sowie Kkorrekten, Kklaren
GliedmafRen zum Ausdruck kommen, wobei ponytypische
Merkmale ausdricklich erhalten bleiben sollen.

Unerwlinscht sind insbesondere ein derbes, plumpes
nicht im Ponytyp stehendes Erscheinungsbild, ein grober
Kopf, verschwommene Konturen, unklare Gelenke und
bei Zuchtpferden fehlender Geschlechtsausdruck.
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Kérperbau

Bewegungsablauf
Grundgangarten

Erwlinscht ist ein harmonischer, fir Reitzwecke jeder Art
geeigneter Korperbau.

Dazu gehdren: ein mittellanger, breiter, gut aufgesetzter,
sich zum Kopf hin verjingender Hals mit gentigender
Ganaschenfreiheit, eine groRe, schrag gelagerte
Schulter, ein markanter, weit in den Ricken
hineinreichender  Widerrist ein  mittellanger, gut
bemuskelter Riicken, ausreichende Brusttiefe,

eine langere, leicht geneigte, gut bemuskelte Kruppe mit
nicht zu hoch angesetztem Schweif, eine harmonische
Rumpfaufteilung in Vor-, Mittel und Hinterhand.

Erwlnscht ist weiterhin ein zum Kdrperbau passendes,
trockenes Fundament mit korrekten, ausreichend grof3en
Gelenken,  mittellangen  Fesseln und  festen,
wohlgeformten, mittelgroBen Hufen, das eine lange
Gebrauchsfahigkeit erwarten Iasst.

Aulerdem eine korrekte, d. h. von vorne und hinten
gesehen gerade GliedmaRenstellung, ein von der Seite
gesehen geradegestelltes Vorderbein und ein im
Sprunggelenk mit etwa 150° gewinkeltes Hinterbein
sowie eine jeweils gerade Zehenachse mit etwa 45° bis
50° zum Boden.

Unerwiinscht ist ein insgesamt unharmonischer
Kdrperbau, insbesondere eine kurze, schwere oder tief
angesetzte Halsung, eine kleine, steile Schulter, ein
kurzer oder wenig markanter Widerrist, ein zu kurzer oder
uberlanger weicher Ricken, eine feste oder aufgewdlbte
Nierenpartie, eine kurze oder gerade Kruppe mit hohem
Schweifansatz, geringe Brusttiefe und hochgezogene
Flanken mit kurzer Hinterrippe sowie unkorrekten
Gliedmalen; hierzu gehdren: kleine, schmale oder
eingeschnirte Gelenke, schwache Réhrbeine und kurze,
steile oder Uberlange, weiche Fesseln sowie zu kleine
Hufe, insbesondere mit nach innen gerichteten Trachten.

Unerwiinscht sind weiterhin insbesondere zehenweite,
zehenenge, bodenweite, bodenenge, riickbiegige, steile
oder sabelbeinige, kuhhessige oder fassbeinige
GliedmalRenstellungen.

Erwlinscht sind fleiRige, taktimaRige und raumgreifende
Grundgangarten (Schritt 4-Takt, Trab 2-Takt, Galopp 3-
Takt).

Der Bewegungsablauf im Schritt soll losgelassen,
energisch und erhaben sein bei klarem Ab- und Aufful3en.
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Springen

Der Bewegungsablauf im Trab und Galopp soll bei klar
erkennbarer  Schwebephase bzw.  Sprungphase
elastisch, schwungvoll, leichtfURig, getragen und mit
naturlicher Aufrichtung und Balance ausgestattet sein.
Der aus aktiv arbeitender, deutlich abfu’ender
Hinterhand entwickelte Schub soll Gber einen locker
schwingenden Ricken auf die frei aus der Schulter
vorgreifende Vorhand Ubertragen werden. Etwas
~Knieaktion“ ist erwlinscht.

Unerwiinscht sind insbesondere kurze, flache und
unelastische Bewegungen bei festgehaltenem Rucken
sowie schwerfallige, auf die Vorhand fallende oder
untaktmaRige Bewegungen sowie schwankende und
schaukelnde oder deutlich bugelnde, drehende,
bodenenge, zehenenge, bodenweite bzw. zehenweite
Bewegungen und Bewegungen mit Ubertriebener
.Knieaktion“ oder tdltartige Bewegungen..

Erwlnscht ist ein geschicktes, vermdgendes und
Uberlegtes Springen, welches Gelassenheit und
Intelligenz erkennen Iasst.

Im Ablauf sind deutliches ,Sich-Aufnehmen®, ein
schnelles Abfullen beim Absprung, ein ausgepragt
schnelles Anwinkeln der GliedmafRen (mdglichst
waagerechte Haltung des Unterarmes Giber dem Sprung),
ein aufgewodlbter Ricken bei deutlich hervortretendem
Widerrist und abwarts gebogener Halsung mit sich
offnender Hinterhand [Bascule] erwlinscht.

Beim Gesamtablauf soll der Fluss der Bewegung und der
Rhythmus des Galopps erhalten bleiben.

Unerwinscht ist insbesondere ein unkontrolliertes oder
auch unentschlossenes Springen mit hangenden Beinen,
hoher Nase Uber dem Sprung, verbunden mit einem
weggedrickten Rucken, bei dem der Fluss der
Bewegung und der Rhythmus des Galopps verloren
gehen.

Innere Eigenschaften/Leistungsveranlagung/Gesundheit

Erwlnscht ist ein unkompliziertes, umgangliches,
gleichzeitig  einsatzfreudiges, nervenstarkes und
verlassliches Pony, das einen wachen, intelligenten
Eindruck macht und durch sein Auftreten und Verhalten
gute Charaktereigenschaften sowie ein gelassenes,
ausgeglichenes Temperament erkennen lasst.

Unerwinscht sind insbesondere im Umgang schwierige,
nervose oder heftige Ponys.
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Erwlnscht ist ein rittiges, Vvielseitig veranlagtes,
leistungsbereites und leistungsfahiges, fur Reit- und
Sportzwecke jeder Art insbesondere fir Kinder
geeignetes Pony.

Erwlinscht sind weiterhin robuste Gesundheit, gute
physische und psychische Belastbarkeit, natlrliche
Fruchtbarkeit sowie das Freisein von Erbfehlern.

6. Selektionsmerkmale

Fir die Eintragung in das Zuchtbuch (auRer Fohlenbuch und Anhang) werden nachfolgende
Selektionsmerkmale der &ufleren Erscheinung unter besonderer Berucksichtigung des
Bewegungsablaufes bewertet (Leistungsprifung Exterieur).

Selektionsmerkmale der auBeren Erscheinung:

Typ (Rasse- und Geschlechtstyp)

Koérperbau

Korrektheit des Ganges

Schritt

Trab

Galopp (bei Stuten: sofern bei Zuchtbucheintragung erfasst)
Springen (bei Stuten: sofern bei Zuchtbucheintragung erfasst)
Gesamteindruck (im Hinblick auf die Eignung als Reitpony).

©NOORALON =

Die Gesamtnote errechnet sich aus dem arithmetischen Mittel der erfassten
Selektionsmerkmale. Die Bewertung erfolgt in ganzen/halben Noten nach dem, in der Satzung
unter Nummer B.15 (Grundbestimmungen zur Bewertung von Zuchtpferden), erlduterten
System.

Daruber hinaus wird nach weiteren Merkmalen selektiert:

1) Gesundheit
2) Interieur
3) Reit-, Spring- oder Fahranlage

7. Zuchtmethode

Das Zuchtziel wird angestrebt mit der Methode der Reinzucht. Das Zuchtbuch ist offen fir
Ponys/ Pferde anderer Rassen, deren Einbeziehung zur Erreichung des Zuchtzieles férderlich
ist. Am Zuchtprogramm nehmen nur diejenigen Pferde teil, die im Zuchtbuch (auler
Fohlenbuch und Anhang) eingetragen sind.

Deutsche Reitponys sind Anpaarungsprodukte von Deutschen Reitponys und von
Reitponyrassen untereinander oder Nachkommen von eingetragenen Zuchtpferden der
zugelassenen Rassen, sofern diese Zuchtpferde in das Zuchtbuch des Deutschen Reitponys
eingetragen sind.
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Im Sinne einer ordnungsgemafen zichterischen Arbeit diirfen Pferde, die einen Unterschied
in der Widerristhéhe von mehr als 50 cm aufweisen, nicht angepaart werden.

Die fur die Rasse des Deutschen Reitponys zugelassenen Rassen (Stuten bzw. Hengste)
erhalten einen entsprechenden Vermerk in der Tierzuchtbescheinigung.

Folgende Rassen sind zugelassen:

Gruppe I:

Gruppe Il

Gruppe llI:

Belgisches Sportpony (SBS)

Belgisches Reitpony (BRP)

British Riding Pony (N.P.S.)

British Sport Pony (SPSS)

Dansk Sportspony

Estnisches Reitpony (ERP)

Europaisches Pony

Finnisches Pony

Irisches Sportpony

Kanadisches Sportpony

Kroatisches Reitpony

Le Poney Frangais de Selle (franz. Reitpony)
Litauisches Reitpony

Nederlands Welsh Ridepony (NWPCS — NWR)
Niederlandisches Reitpony (NRPS: NPA)
Niederlandisches Sportpony (NRPS: NSP)
Nordamerikanisches Sportpony
Norwegisches Sportpony, Sportsponni
Osterreichisches Reitpony

Palomino (bis einschliellich 148 cm)

Pinto (bis einschlieRlich 148 cm)

Polnisches Reitpony

Schwedisches Reitpony (ARSP)
Schweizerisches Reitpony (SVPK)
Slowakisches Sportpony

Tschechisches Sportpony

Ungarisches Sportpony

Welsh Part Bred (WPCS, NWPCS und WPCV)

Connemara Pony

Dartmoor

Lewitzer

New Forest Pony(zusatzliche Eintragungsbestimmungen unter 14.
dieses Zuchtprogramms)

Welsh Sekt. A, B, C und Welsh Cob

Amerikanisches Warmblut

Anglo European Warmblut (AES)
Anglo-Araber

Araber
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Arabische Partbred - Typ Spezialpferd
Arabisches Halbblut
Arabisches Vollblut
Australisches Warmblut
Bayerisches Warmblut
Brasilianisches Reitpferd
Belgisches Sportpferd
Belgisches Warmblut
Brandenburger

Britisches Warmblut
Danisches Warmblut
Deutsches Edelblutpferd
Deutsches Pferd

Deutsches Sportpferd
Englisches Vollblut
Englisches Warmblut
Estnisches Sportpferd
Europaisches Reitpferd (EASP)
Finnisches Warmblut
Franzosisches Reitpferd
Hannoveraner

Hesse

Holsteiner

Irisches Sportpferd

Irisches Warmblut
Italienisches Reitpferd
Kanadisches Warmblut
Kleines Deutsches Reitpferd
Kodniglich Niederlandisches Warmblut (KWPN)
Kroatisches Sportpferd
Kroatisches Warmblut
Luxemburger Warmblut
Litauisches Reitpferd
Mecklenburger

Malopolska (PZHK M)
Niederlandisches Reitpferd (NRPS - NRA)
Norwegisches Warmblut
Oldenburger

Oldenburger Springpferd
Osterreichisches Warmblut
Palomino (grofer als 148 cm)
Pinto (groRer als 148 cm)
Polnisches Warmblut
Portugiesisches Sportpferd
Rheinisches Reitpferd
Sachse

Sachsen-Anhaltiner
Schottisches Sportpferd
Schwedisches Warmblut
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Schweizer Warmblut
Shagya-Araber
Slowakisches Warmblut
Slowenisches Warmblut
Spanisches Sportpferd
Sportpferd GroRbritannien
Sportpferd La Silla
Tharinger

Trakehner

Tschechisches Warmblut
Ungarisches Sportpferd
Westfalisches Reitpferd
Wielkopolska (PZHK WLKP)
Wirttemberger
Zangersheider Sportpferd
Zweibricker

Die Nachkommen folgender Anpaarungen gehdren zur Rasse Deutsches Reitpony (siehe
nachfolgende Tabelle).

Folgende Anpaarungskombinationen sind erlaubt:

Deutsche Reitponys Rassen der Rassen der
Zugelassene Rassen und Rassen der Gruppe |l Gruppe Ill
Gruppe |
Deutsche Reitponys
und Rassen der X X X
Gruppe |
X
Rassen der X (Anpaarungen gleicher X
Gruppe Il Rassen sind nicht
zugelassen)*
Rassen der
Gruppe lll X X

Hengste der Rassegruppen |, Il und Il sind nur dann zugelassen, wenn sie die Anforderungen
des Hengstbuches | erflillen; Stuten sind nur dann zugelassen, wenn sie den Anforderungen
des Stutbuches | oder Il genugen.

Fir Hengste gilt zudem, dass in ihrer Abstammung in den ersten vier Generationen keine
Rasse auftritt, die nicht zugelassen ist.

Fur Stuten gilt zudem, dass in ihrer Abstammung in den ersten drei Generationen keine Rasse
auftritt, die nicht zugelassen ist.

*Sonderregelung fiir New Forest Ponys mit mehr als 6,25 Prozent Furzey Lodge Golden
Wonder- Blut-Anteil
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Die Kommission der New Forest Pony Breeding and Cattle Society hat sich Uberzeugt, dass
das Pony, welches in einem niederlandischen Gestit als Furzey Lodge Golden Wonder
aufgestellt war, nicht das Pony ist, das unter diesem Namen in das Zuchtbuch des
Zuchtverbandes eingetragen wurde. Deswegen wurde die Registrierung aller Nachkommen
verweigert. Als Kompromiss werden (ab dem Jahr 2013) fUr eine Eintragung in das Zuchtbuch
des New Forest Ponys nur noch Ponys akzeptiert, die nicht mehr als 6,25% Golden Wonder
Blut fihren. Daher dirfen im Zuchtprogramm der Rasse Deutsches Reitpony Anpaarungen
von New Forest Ponys untereinander zugelassen werden, wenn ein Elternteil der Rasse New
Forest Pony mehr als 6,25 Prozent Furzey Lodge Golden Wonder- Blut-Anteil aufweist.

8. Unterteilung des Zuchtbuches
Das Zuchtbuch fir Hengste wird in eine Hauptabteilung und eine Zusatzliche Abteilung
unterteilt.

Die Hauptabteilung des Zuchtbuches fiir Hengste wird unterteilt in die Klassen

e Hengstbuch I,
e Hengstbuch II,
e Anhang und
e Fohlenbuch.

Die Zusatzliche Abteilung des Zuchtbuches fiir Hengste ist das

e Vorbuch.
Das Zuchtbuch fur Stuten wird in eine Hauptabteilung und eine Zusatzliche Abteilung unterteilt.

Die Hauptabteilung des Zuchtbuches flr Stuten wird unterteilt in die Klassen

e Stutbuch I,

e Stutbuch I,
e Anhang und
e Fohlenbuch.

Die Zusatzliche Abteilung des Zuchtbuches fiir Stuten ist das

e Vorbuch.
Geschlecht
Abteilung Hengste Stuten
Hengstbuch | (H 1) Stutbuch | (S )
Hengstbuch Il (H II) Stutbuch II (S 1)
Hauptabteilung (HA)
Anhang (A) Anhang (A)
Fohlenbuch Fohlenbuch
Zusatzliche Abteilung (ZA) Vorbuch (V) Vorbuch (V)
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9. Eintragungsbestimmungen in das Zuchtbuch

Die Bestimmungen unter B.8 der Satzung sind grundlegende Voraussetzungen fir die
Eintragung. Es werden Hengste und Stuten nur dann in das Zuchtbuch eingetragen, wenn sie
identifiziert sind, ihre Abstammung nach den Regeln des Zuchtbuches festgestellt wurde und
sie die nachfolgend aufgeflhrten Eintragungsbedingungen erflllen. Ein Pferd aus einem
anderen Zuchtbuch der (zugelassenen) Rasse muss in die Klasse des Zuchtbuches
eingetragen werden, deren Kriterien es entspricht.

(9.1) Zuchtbuch fiir Hengste
(9.1.1) Hengstbuch I (Hauptabteilung des Zuchtbuches)
Eingetragen werden frihestens im 3. Lebensjahr Hengste,

e deren Eltern in der Hauptabteilung der Rasse oder einer der zugelassenen Rassen
(auler Fohlenbuch und Anhang) eingetragen sind,

e die zur Uberpriifung der Identitat vorgestellt wurden,

e deren vaterliche und matterliche Abstammung bei der Ersteintragung bei einem FN-
Mitgliedszuchtverband mittels DNA-Profil bestatigt wurde bzw. deren vaterliche und
matterliche Abstammung bei der Ersteintragung bei einem anderen tierzuchtrechtlich
anerkannten Zuchtverband bestatigt wurde,

o die gemal 14. auf Cerebellare Abiotrophie (CA), Warmblood Fragile Foal Syndrome
(WFFS) und Myotonie mit Hilfe des Gentests untersucht wurden,

o die auf einer Sammelveranstaltung (Kérung) des Zuchtverbandes gemaf B.15 der
Satzung und gemal (11.1) Koérung dieses Zuchtprogramms mindestens die
Gesamtnote 7,0 erhalten haben, wobei die Wertnote 5,0 in keinem Selektionsmerkmal
unterschritten wurde,

o die im Rahmen einer tierarztlichen Untersuchung gemal B.16 der Satzung die
Anforderungen an die Zuchttauglichkeit und Gesundheit erfullen und gemafly der
tierarztlichen Bescheinigung (Anlage 2) untersucht wurden sowie keine
gesundheitsbeeintrachtigenden Merkmale gemalf Liste (Anlage 1) aufweisen,

o die die Hengstleistungsprifung nach (11.3.1.3) abgeschlossen haben.

(9.1.2) Hengstbuch Il (Hauptabteilung des Zuchtbuches)
Auf Antrag werden friihestens im 3. Lebensjahr Hengste eingetragen,

e deren Eltern in der Hauptabteilung der Rasse oder einer der zugelassenen Rassen
(auler Fohlenbuch und Anhang) eingetragen sind,

e deren Identitat Gberprift worden ist,

e deren vaterliche und mutterliche Abstammung bei der Ersteintragung bei einem FN-
Mitgliedszuchtverband mittels DNA-Profil bestatigt wurde bzw. deren vaterliche und
mutterliche Abstammung bei der Ersteintragung bei einem anderen tierzuchtrechtlich
anerkannten Zuchtverband bestatigt wurde,

e die gemal 14. auf Cerebellare Abiotrophie (CA), Warmblood Fragile Foal Syndrome
(WFFS) und Myotonie mit Hilfe des Gentests untersucht wurden,

e die im Rahmen einer tierarztlichen Untersuchung gemal B.16 der Satzung die
Anforderungen an die Zuchttauglichkeit und Gesundheit erfiilllen und gemaly der
tierarztlichen Bescheinigung (Anlage 2) untersucht wurden sowie keine
gesundheitsbeeintrachtigenden Merkmale gemal Liste (Anlage 1) aufweisen.
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Daruber hinaus kénnen Nachkommen von im Anhang eingetragenen Zuchtpferden
eingetragen werden,

e wenn die Anhang-Vorfahren Uber zwei Generationen mit Zuchtpferden aus der
Hauptabteilung (auf3er Fohlenbuch und Anhang) angepaart wurden,

e die zur Uberprifung der Identitat vorgestellt wurden,

e deren vaterliche und mitterliche Abstammung bei der Ersteintragung (ab
Eintragungsjahr 2012) mittels DNA-Profil bestatigt wurde,

o die gemal 14. auf Cerebellare Abiotrophie (CA), Warmblood Fragile Foal Syndrome
(WFFS) und Myotonie mit Hilfe des Gentests untersucht wurden,

e die in der Bewertung der aufderen Erscheinung gemal B.15 der Satzung mindestens
eine Gesamtnote von 6,0 erreichen, wobei die Wertnote 5,0 in keinem
Selektionsmerkmal unterschritten wurde,

e die im Rahmen einer tierarztlichen Untersuchung gemal B.16 der Satzung die
Anforderungen an die Zuchttauglichkeit und Gesundheit erfillen und gemal der
tierarztlichen Bescheinigung (Anlage 2) untersucht wurden sowie keine
gesundheitsbeeintrachtigenden Merkmale gemaR Liste (Anlage 1) aufweisen.

(9.1.3) Anhang (Hauptabteilung des Zuchtbuches)
Auf Antrag werden Hengste eingetragen,

e deren Eltern im Zuchtbuch eingetragen sind, davon mindestens ein Elternteil in der
Hauptabteilung der Rasse und

e die nicht die Eintragungsvoraussetzungen fir das Hengstbuch | und Il erfiillen.

Die Ubernahme von Pferden aus dem Fohlenbuch in den Anhang erfolgt automatisch, wenn
von diesen Nachkommen registriert werden.

(9.1.4) Fohlenbuch (Hauptabteilung des Zuchtbuches)
Im Jahr der Geburt werden alle Hengstfohlen eingetragen,

e deren Eltern im Zuchtbuch eingetragen sind, davon mindestens ein Elternteil in der
Hauptabteilung der Rasse.

(9.1.5) Vorbuch (Zusétzliche Abteilung des Zuchtbuches)
Es kdnnen Hengste friihestens im 3. Lebensjahr eingetragen werden,

e die nicht in eine der vorstehenden Klassen fir Hengste des Zuchtbuches eingetragen
werden kdénnen, aber dem Zuchtziel des Deutschen Reitponys entsprechen,

e die zur Uberprifung der Identitat vorgestellt wurden,

e die in der Bewertung der auf3eren Erscheinung gemal B.15 der Satzung mindestens
eine Gesamtnote von 6,0 erreichen,

e die im Rahmen einer tierarztlichen Untersuchung gemal B.16 der Satzung die
Anforderungen an die Zuchttauglichkeit und Gesundheit erfiillen und gemal der
tierarztlichen Bescheinigung (Anlage 2) untersucht wurden sowie keine
gesundheitsbeeintrachtigenden Merkmale gemaR Liste (Anlage 1) aufweisen.

Zuchtverband fiir deutsche Pferde e.V. (ZfdP) 14/ 31


file://///fn-daten/../../8%20ZVO%20Beschluss%20Mai%202006/Dateien/AI-AIII%20Präambel,%20Allgemeine%20Bestimmungen%20und%20BI-Besondere%20Bestimmungen.doc%23Bewertung
file://///fn-data/Groups/Zucht/ZVO/2014%20ZVO%20Beschluss%20Dezember%202014%20-%20aktuell/Dateien/D%20Anlagen.doc%23Liste
file://///fn-daten/../../8%20ZVO%20Beschluss%20Mai%202006/Dateien/AI-AIII%20Präambel,%20Allgemeine%20Bestimmungen%20und%20BI-Besondere%20Bestimmungen.doc%23Bewertung
file://///fn-data/Groups/Zucht/ZVO/2014%20ZVO%20Beschluss%20Dezember%202014%20-%20aktuell/Dateien/D%20Anlagen.doc%23Liste

Zuchtprogramm fiir die Rasse des Deutschen Reitponys

(9.2) Zuchtbuch fiir Stuten
(9.2.1) Stutbuch | (Hauptabteilung des Zuchtbuches)
Es werden Stuten eingetragen, die im Jahr der Eintragung mindestens dreijahrig sind,

e deren Eltern in der Hauptabteilung der Rasse oder einer der zugelassenen Rassen
(auer Fohlenbuch und Anhang) eingetragen sind,

e die zur Uberpriifung der Identitat vorgestellt wurden,

e die gemal 14. auf Myotonie mit Hilfe des Gentests untersucht wurden,

e die in der Bewertung der aulReren Erscheinung gemal B.15 der Satzung und geman
(11.2.1) dieses Zuchtprogramms mindestens eine Gesamtnote von 6,0 erreicht haben,
wobei die Wertnote 5,0 in keinem Selektionsmerkmal unterschritten wurde, oder die in
der Bewertung der aulReren Erscheinung gemaf B.15 der Satzung und gemaf3 (11.2.2)
dieses Zuchtprogramms mindestens eine Gesamtnote von 6,5 erreicht haben, wobei
die Wertnote 5,0 in keinem Selektionsmerkmal unterschritten wurde,

e die keine gesundheitsbeeintrachtigenden Merkmale gemaf Liste (Anlage 1) aufweisen.

(9.2.2) Stutbuch Il (Hauptabteilung des Zuchtbuches)
Es werden Stuten eingetragen, die im Jahr der Eintragung mindestens dreijahrig sind,

e deren Eltern in der Hauptabteilung der Rasse oder einer der zugelassenen Rassen
(auler Fohlenbuch und Anhang) eingetragen sind,

e deren ldentitat Uberprift worden ist,
e die gemal 14. auf Myotonie mit Hilfe des Gentests untersucht wurden,
e die keine gesundheitsbeeintrachtigenden Merkmale gemaf Liste (Anlage 1) aufweisen.

Daruber hinaus kénnen Nachkommen von im Anhang eingetragenen Zuchtpferden
eingetragen werden,

e wenn die Anhang-Vorfahren Uuber eine Generation mit Zuchtpferden aus der
Hauptabteilung (aufder Fohlenbuch und Anhang) angepaart wurden,

e die zur Uberpriifung der Identitat vorgestellt wurden,
o die gemal 14. auf Myotonie mit Hilfe des Gentests untersucht wurden,

e die in der Bewertung der auflieren Erscheinung gemal B.15 der Satzung mindestens
eine Gesamtnote von 6,0 erreicht haben, wobei die Wertnote 5,0 in keinem
Selektionsmerkmal unterschritten wurde,

e die keine gesundheitsbeeintrachtigenden Merkmale gemaf Liste (Anlage 1) aufweisen.

(9.2.3) Anhang (Hauptabteilung des Zuchtbuches)
Es werden Stuten eingetragen,

e deren Eltern im Zuchtbuch eingetragen sind, davon mindestens ein Elternteil in der
Hauptabteilung der Rasse und

e die nicht die Eintragungsvoraussetzungen fir das Stutbuch | und Il erfullen.

Zuchtverband fiir deutsche Pferde e.V. (ZfdP) 15/ 31


file://///fn-data/Groups/Zucht/ZVO/2014%20ZVO%20Beschluss%20Dezember%202014%20-%20aktuell/Dateien/D%20Anlagen.doc%23Liste
file://///fn-data/Groups/Zucht/ZVO/2014%20ZVO%20Beschluss%20Dezember%202014%20-%20aktuell/Dateien/D%20Anlagen.doc%23Liste
file://///fn-data/Groups/Zucht/ZVO/2014%20ZVO%20Beschluss%20Dezember%202014%20-%20aktuell/Dateien/D%20Anlagen.doc%23Liste

Zuchtprogramm fiir die Rasse des Deutschen Reitponys

Die Ubernahme von Pferden aus dem Fohlenbuch in den Anhang erfolgt automatisch, wenn
von diesen Nachkommen registriert werden.

(9.2.4) Fohlenbuch (Hauptabteilung des Zuchtbuches)
Im Jahr der Geburt werden alle Stutfohlen eingetragen,

e deren Eltern im Zuchtbuch eingetragen sind, davon mindestens ein Elternteil in der
Hauptabteilung der Rasse.

(9.2.5) Vorbuch (Zusétzliche Abteilung des Zuchtbuches)
Es werden Stuten eingetragen, die im Jahr der Eintragung mindestens dreijahrig sind,

e die nicht in eine der vorstehenden Klassen flir Stuten des Zuchtbuches eingetragen
werden kdnnen, aber dem Zuchtziel des Deutschen Reitponys entsprechen,

e die zur Uberpriifung der Identitat vorgestellt wurden,

e die in der Bewertung der aufleren Erscheinung gemal B.15 der Satzung mindestens
eine Gesamtnote von 5,0 erreichen,

e die keine gesundheitsbeeintrachtigenden Merkmale gemaf Liste (Anlage 1) aufweisen.

10.Tierzuchtbescheinigungen/Eintragungsbestatigung
Tierzuchtbescheinigungen werden fur Fohlen gemafl den Grundbestimmungen unter B. 9 der
Satzung und nach dem folgenden Schema erstellt.

. Zusatzliche
Mutter Hauptabteilung .
Abteilung
Vorbuch
Vater Stutbuch | | Stutbuch I Anhang
(Stuten)
Hengstbuch | Abstammungs- Abstammungs- Geburts- Geburts-
I nachweis nachweis bescheinigung | bescheinigung
Haupt- Hengstbuch | Abstammungsn Abstammungsn Geburts- Geburts-
abteilung /] achweis achweis bescheinigung | bescheinigung
Geburts- Geburts- Geburts- Geburts-
Anhang o o s s
bescheinigung  bescheinigung bescheinigung | bescheinigung
Zusatzliche Vorbuch Geburts- Geburts- Geburts- X
Abteilung (Hengste) bescheinigung = bescheinigung | bescheinigung
Der Zichter bzw. Besitzer des Pferdes ist dafir verantwortlich, dass alle in der
Tierzuchtbescheinigung angegebenen Daten zutreffend sind. Abweichungen oder

Unrichtigkeiten sind unverziglich dem Verband zu melden. Dartber hinaus ist der Ziichter
bzw. Besitzer verpflichtet, die Tierzuchtbescheinigung sorgfaltig aufzubewahren, da u.a. eine
spatere Eintragung des Pferdes in das Zuchtbuch nur vorgenommen werden kann, wenn eine
glltige Tierzuchtbescheinigung vorgelegt wird.
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(10.1) Tierzuchtbescheinigung als Abstammungsnachweis

(10.1.1) Ausstellung eines Abstammungsnachweises

Die Ausstellung eines Abstammungsnachweises erfolgt, wenn folgende Voraussetzungen
erfullt sind:

e Der Vater ist im Jahr der Bedeckung oder spatestens im Jahr der Geburt des Fohlens
(bis einschlieRlich zum 31.12. des Jahres) im Hengstbuch | oder Hengstbuch Il und die
Mutter im Jahr der Bedeckung oder spatestens im Jahr der Geburt des Fohlens (bis
einschlief3lich zum 31.12. des Jahres) in das Stutbuch | oder Stutbuch Il eingetragen.

e Deckbescheinigung und Abfohlmeldung wurden fristgerecht gemaf Satzung vorgelegt.

e Die Identifizierung des Fohlens (bei Ful der Mutter oder durch
Abstammungstiberprifung) ist durch den Zuchtleiter oder seinen Beauftragten erfolgt.

Sind die vorstehenden Bedingungen des 2. und/oder 3. Spiegelstriches nicht erflllt, dann ist
die Identitat mittels einer Abstammungsuberprifung nachzuweisen.

(10.1.2) Mindestangaben im Abstammungsnachweis
Der Abstammungsnachweis muss mindestens folgende Angaben enthalten:

a) Name des Zuchtverbandes und Angabe der Website,

b) Ausstellungstag und -ort,

c) Lebensnummer (UELN),

d) Rasse bzw. Name des Zuchtbuches,

e) Name, Anschrift und E-Mailadresse (sofern vorhanden) des Ziichters und des
Eigentimers,

f) Deckdatum der Mutter,

g) Geburtsdatum, Code des Geburtslandes, Geschlecht, Farbe und Abzeichen,

h) Kennzeichnung,

i) Klasse, in die das Pferd sowie seine Eltern eingetragen sind

j)  Namen, Lebensnummern (UELN), Farbe und Rasse der Eltern und Namen,
Lebensnummern (UELN) und Rassen einer weiteren Generation,

k) die Unterschrift des fir die Zuchtarbeit Verantwortlichen oder seines Vertreters,

I) Korurteil (sofern vorhanden)

m) das neueste Ergebnis der Leistungsprifungen und der Zuchtwertschatzung des Pferdes,
mit Datum, oder die Website, auf der die Ergebnisse verdéffentlicht sind (sofern
vorhanden).

n) Angaben zu genetischen Defekten und Besonderheiten des Pferdes bezogen auf das
Zuchtprogramm,

0) Methode und Ergebnisse der Abstammungstberprifungen bei Zuchttieren, die fir die
Entnahme von Zuchtmaterial vorgesehen sind,

p) bei einem Pferd, das aus einem Embryotransfer hervorgegangen ist, aulerdem die
Angaben seiner genetischen Eltern sowie deren DNA- oder Blut-Typ

g) Name und Funktion des Unterzeichners.

(10.2) Tierzuchtbescheinigung als Geburtsbescheinigung

(10.2.1) Ausstellung einer Geburtsbescheinigung

Die Ausstellung einer Geburtsbescheinigung erfolgt, wenn die Bedingungen flr einen
Abstammungsnachweis nicht erfillt, jedoch folgende Voraussetzungen gegeben sind:
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e Deckbescheinigung und Abfohimeldung wurden fristgerecht gemafl Satzung vorgelegt.

o die ldentifizierung des Fohlens (bei Full der Mutter oder durch Abstammungsiberprifung)
ist durch den Zuchtleiter oder seinen Beauftragten erfolgt und

e das Fohlen entstammt keiner Anpaarung von Eltern, die beide im Vorbuch eingetragen
sind.

Sind die vorstehenden Bedingungen des 1. und/ oder 2. Spiegelstriches nicht erfiillt, dann ist
die Identitat mittels einer Abstammungsuiberprifung nachzuweisen.

(10.2.2) Mindestangaben in der Geburtsbescheinigung
Die Geburtsbescheinigung muss mindestens folgende Angaben enthalten:

a) Name des Zuchtverbandes und Angabe der Website,

b) Ausstellungstag und -ort,

c) Lebensnummer (UELN),

d) Rasse bzw. Name des Zuchtbuches

e) Name, Anschrift und E-Mailadresse (sofern vorhanden) des Ziichters und des
Eigentimers,

f) Deckdatum der Mutter,

g) Geburtsdatum, Code des Geburtslandes, Geschlecht, Farbe und Abzeichen,

h) Kennzeichnung

i) Klasse, in die das Pferd sowie seine Eltern eingetragen sind

i) Namen, Lebensnummern (UELN), Farbe und Rasse der Eltern und Namen,
Lebensnummern (UELN) und Rassen einer weiteren Generation (sofern vorhanden),

k) die Unterschrift des fir die Zuchtarbeit Verantwortlichen oder seines Vertreters,

I) Korurteil (sofern vorhanden)

m) das neueste Ergebnis der Leistungsprifungen und der Zuchtwertschatzung des
Pferdes, mit Datum, oder die Website, auf der die Ergebnisse veroffentlicht sind
(sofern vorhanden).

n) Angaben zu genetischen Defekten und Besonderheiten des Pferdes bezogen auf das
Zuchtprogramm,

0) Methode und Ergebnisse der Abstammungsiberprifungen bei Zuchttieren, die fir die
Entnahme von Zuchtmaterial vorgesehen sind,

p) bei einem Pferd, das aus einem Embryotransfer hervorgegangen ist, auflerdem die
Angaben seiner genetischen Eltern sowie deren DNA- oder Blut-Typ

q) Name und Funktion des Unterzeichners.

(10.3) Tierzuchtbescheinigung fiir Zuchtmaterial

Tierzuchtbescheinigungen gemaf VO (EU) 2016/1012 werden auch ausgestellt bei der
Abgabe von Zuchtmaterial, wenn das Spendertier im Zuchtbuch des Zuchtverbandes
eingetragen ist. Hierbei werden die Muster der DVO (EU) 2017/717 i.V.m. DVO (EU)
2020/602 verwendet.

Die Tierzuchtbescheinigung flr Zuchtmaterial besteht aus mehreren Abschnitten, wobei der
Zuchtverband grundsatzlich die vorgesehenen Abschnitte flir die Spendertiere ausstellt und
am Ende dieser Abschnitte die dortigen Angaben mit Datum, Unterschrift und Signatur des

Zuchtverbandes bestatigt.
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Eine Rickverfolgbarkeit, der durch die Zuchtmaterialbetriebe gemachten Kopien der vom
Zuchtverband ausgefiillten Tierzuchtbescheinigungen fir die Spendertiere, ist jederzeit zu
gewahrleisten. Hierzu kdnnen eindeutige Belegnummern vergeben werden.

(10.4) Eintragungsbestatigung als Vorbuchbescheinigung

(10.4.1) Ausstellung einer Eintragungsbestétigung als Vorbuchbescheinigung

Fir ein Pferd, das in einer Zusatzlichen Abteilung eingetragen ist, muss die
Eintragungsbestatigung mit der Uberschrift ,Eintragungsbestatigung fiir ein in einer
Zusatzlichen Abteilung eingetragenes Pferd — keine Tierzuchtbescheinigung nach—-EU-
Tierzucht-Verordnung “ versehen werden.

Die Ausstellung einer Eintragungsbestatigung erfolgt, wenn folgende Bedingungen gegeben
sind:

o das Pferd erflllt die Eintragungsvoraussetzungen fir die Eintragung in das Vorbuch.

(10.4.2) Mindestangaben in der Eintragungsbestédtigung als Vorbuchbescheinigung
Die Eintragungsbestatigung muss die gleichen Angaben enthalten wie der
Abstammungsnachweis, sofern diese Informationen vorliegen.

11.Selektionsveranstaltungen
(11.1) Koérung
Es gelten grundsatzlich die Bestimmungen gemaf B.16 der Satzung.

Das Mindestalter eines Hengstes fir die Koérung betragt zwei Jahre. Um geordnete
Kdrveranstaltungen sicherzustellen, kann eine Vorauswahl der zur Kdérung angemeldeten
Hengste stattfinden. Findet eine Vorauswahl statt, ist die Teilnahme daran unter anderem eine
Voraussetzung fir die Zulassung der Hengste zur betreffenden Korveranstaltung. Die
Auswahlkommission trifft die Vorauswahlentscheidung.

Hengste kénnen zur Kérung nur zugelassen werden, wenn
e deren Vater im Hengstbuch | oder einer dem Hengstbuch | entsprechenden Klasse und
deren Vater der Mutter und miutterlicherseits der Grofimutter und der Urgromditter
(insgesamt vier Generationen) in der Hauptabteilung (au3er Fohlenbuch und Anhang)
eines Zuchtbuches der (zugelassenen) Rasse eingetragen sind,
e deren Mutter in dem Stutbuch | oder einer dem Stutbuch | entsprechenden Klasse eines
Zuchtbuches der (zugelassenen) Rasse eingetragen sind.

Hengste mit nicht dem Hengstbuch | entsprechenden Leistungsinformationen des Vaters
gemal 11.3. Leistungsprifungen kdnnen zur Kérung nur zugelassen werden, wenn sie in
einer Hengstleistungsprifung gemaf (11.3.1.1) eine gewichtete Endnote von 7,5 und besser
erzielt haben, wobei keiner der Merkmalsblocke unter 6,0 liegen darf, oder wenn sie geman
(11.3.1.2) die vorgeschriebenen Erfolge in Turniersportprifungen der Disziplinen Dressur,
Springen, Vielseitigkeit oder Fahren aufweisen.

Hengste unter 138 cm, deren Vater die Leistungsanforderungen des Hengstbuches | nicht
nachweisen koénnen, konnen zur Koérung nur zugelassen werden, wenn sie in einer
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Hengstleistungsprifung Fahren bzw. Reiten gemal HLP-CIV (14-Tage-Stationstest), E llI
(Feldprifung) bzw. DI (2-Tage-Test) eine gewichtete Endnote von 7,5 und besser erzielt
haben, wobei keiner der Merkmalsblocke unter 6,0 liegen darf, oder wenn die
vorgeschriebenen Erfolge in Turniersportprifungen der Disziplinen Fahren aufweisen
(5malige nach § 38 (2) LPO registrierte Platzierung an 1. Bis 3. Stelle im Fahren mindestens
in der Klasse A einspannig, kombinierte Prifung gemal LPO der Deutschen Reiterlichen
Vereinigung).

Ein Hengst kann nur gekoért werden, wenn er

a) inder Bewertung (gemaf B.15 der Satzung) eine Gesamtnote von mindestens 7,0 erreicht
und in keinem Merkmal schlechter als 5,0 bewertet wird, und

b) die gesundheitlichen Voraussetzungen gemaf’ Anlage 1 und

c) die Anforderungen an die Zuchttauglichkeit gemaf B.16 der Satzung erflillt.

Die Korergebnisse anderer tierzuchtrechtlich anerkannter Verbande kdnnen ibernommen
werden (Anerkennung).

(11.2) Stutbucheintragung
Das Mindestalter einer Stute fiir die Stutbucheintragung betragt drei Jahre. Die Bewertung
erfolgt nach B.15 der Satzung.

(11.2.1) Bewertung der duBBeren Erscheinung zur Eintragung in das Stutbuch |
Zur Bewertung der aufleren Erscheinung fur die Eintragung in das Stutbuch | werden nur
Stuten zugelassen:

e deren Vaterim Hengstbuch | oder einer dem Hengstbuch | entsprechenden Klasse und
deren Vater der Mitter und mitterlicherseits der GroBmutter (insgesamt drei
Generationen) in der Hauptabteilung (auer Fohlenbuch und Anhang) eines
Zuchtbuches der (zugelassenen) Rasse eingetragen sind,

e deren Miutter in der Hauptabteilung (auf3er Fohlenbuch und Anhang) oder einer der
Hauptabteilung entsprechenden Abteilung eines Zuchtbuches der (zugelassenen)
Rasse eingetragen sind.

(11.2.2) Bewertung der duBBeren Erscheinung zur Eintragung in das Stutbuch Il

Zur Bewertung der dufReren Erscheinung fiir die Eintragung in das Stutbuch Il werden Stuten
zugelassen, deren Vater und Miutter in der Hauptabteilung des Zuchtbuches (aulder
Fohlenbuch und Anhang) eingetragen sind.

(11.3) Leistungspriifungen

(11.3.1) Hengstleistungspriifungen

Die Prufungen werden nach den allgemein anerkannten Regeln des Reit- und Fahrsports
durchgeflhrt. Sie sind Leistungsprifungen im Sinne des Tierzuchtgesetzes und kénnen als
Stations-, Kurz-, Feldprufung oder als Turniersportprifung durchgefuhrt werden.

Hengste, die die Eigenleistungsprifung geman (11.3.1.1) mit einer gewichteten Endnote von
7,5 und besser erzielt haben oder gemall (11.3.1.2) die vorgeschriebenen Erfolge in
Turniersportprifungen der Disziplinen Dressur, Springen, Vielseitigkeit oder Fahren aufweisen
koénnen, erhalten den Titel ,Leistungshengst’.
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(11.3.1.1) Stations-, Kurz- und Feldpriifung

Die Hengstleistungsprifungen werden gemaf der LP-Richtlinien fir Leistungsprifungen von
Hengsten, Stuten und Wallachen aller Pony-, Kleinpferde- und sonstigen Rassen der ZVO
durchgefiihrt (Anlage 3).

Fur die Hengstleistungsprifungen gelten verbindlich die Besonderen Bestimmungen fiir
Stationsprifungen, Kurz- und Feldprifungen der LP-Richtlinien fir Leistungsprifungen von
Hengsten, Stuten und Wallachen aller Pony-, Kleinpferde- und sonstigen Rassen (Anlage 3).

Fir Hengste der Rasse Deutsches Reitpony sowie fir Hengste der zugelassenen Rassen
werden folgende Leistungsprufungen der LP-Richtlinie in der jeweils gultigen Fassung
anerkannt:

e Prufung Cl - 30 Tage Stationsprufung - Zuchtrichtung Reiten sowie
e Prifung DI - 2 Tage Kurzprifung - Zuchtrichtung Reiten in Kombination mit der
Turniersportprufung geman (11.3.1.2)

Fir Hengste der zugelassenen Rassen mit einer Widerristhéhe von < 138 cm werden die
gefahrenen Leistungspriufungen der LP-Richtlinien in der jeweils gultigen Fassung auch
anerkannt:

e Priufung CIV - 14 Tage Stationspriifung — Zuchtrichtung Fahren/Gelande sowie
¢ Prufung Elll - Feldpriifung — Zuchtrichtung Fahren/Interieur/Gelande sowie
e Priufung DI - 2 Tage Kurzpriifung.

(11.3.1.2) Turniersportpriifung

Alternativ zur Eigenleistungsprifung auf Station gilt die Leistungsprifung auch dann als
abgelegt, wenn die Hengste Erfolge in Turniersportprifungen nachweisen kénnen. Die
Turniersportprifung wird in den Disziplinen Dressur, Springen, Vielseitigkeit und Fahren
durchgefihrt.

Folgende Turniersportergebnisse in Aufbau- oder Turniersportprifungen werden
berlcksichtigt:

die 5malige nach § 38 (2) LPO

e registrierte Platzierung an 1. bis 3. Stelle Dressur Kl. L und/oder

e registrierte Platzierung an 1. bis 3. Stelle Springen KI. L und/oder

e registrierte Platzierung an 1. bis 3. Stelle Vielseitigkeit KI. VA und/oder

o registrierte Platzierung an 1. bis 3. Stelle Fahren KI. M (Einspanner, kombinierte

Prifung) und/oder
e registrierte Platzierung in jeweils hoheren Klassen oder
¢ in Kombination mit einer Kurzprifung (gem. (11.3.1.1))
- als vier- oder funfjahriger Hengst die Anforderungen fir eine

Qualifikation fur das Bundeschampionat des funfjahrigen Deutschen
Dressurponys/ -pferdes, Deutschen Springponys/ -pferdes oder
Deutschen Vielseitigkeitsponys/ -pferdes oder
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- als funf- oder sechsjahriger Hengst die Anforderungen flir eine
Qualifikation fur das Bundeschampionat des sechsjahrigen Deutschen
Dressurponys/ -pferdes, Deutschen Springponys/ -pferdes oder
Deutschen Vielseitigkeitsponys/ -pferdes.

e eine Teilnahme in der Finalprifung beim Bundeschampionat des Deutschen
Dressurponys/ -pferdes, Deutschen Springponys/ -pferdes, Deutschen
Vielseitigkeitsponys/ -pferdes oder eine Teilnahme in der Finalprifung beim
Moritzburger Fahrchampionat oder in der Finalprifung beim Bundeschampionat des
Deutschen Fahrpferdes.

Fur Hengste der zugelassenen Rassen mit einer Widerristhdhe von <138 cm werden

auch folgende Turniersportergebnisse in Aufbau- oder Turniersportprifungen anerkannt:

die 5malige nach $ 38 (2) LPO
registrierte Platzierung an 1.-3. Stelle Dressur A und/oder
registrierte Platzierung an 1.-3. Stelle Springen KI. A

(11.3.1.3) Voraussetzung fiir die Eintragung in das Hengstbuch |
Eingetragen werden frihestens im 3. Lebensjahr Hengste,

e die gemal (11.3.1.1) in einer Hengstleistungsprifung auf Station eine gewichtete
Endnote von 6,5 und besser erzielt haben, wobei keiner der Merkmalsblécke unter 5,0
liegen darf, oder die gemal (11.3.1.2) vorgeschriebenen Erfolge in
Turniersportprifungen der Disziplinen Dressur, Springen, Vielseitigkeit oder Fahren
erreicht haben, bzw. die gemall (11.3.1.2) in Kombination mit (11.3.1.1) in der
Kurzprifung eine gewichtete Endnote von mindestens 6,5, wobei keiner der
Merkmalsblécke unter 5,0 liegen darf, erreicht haben.

e Hengste der zugelassenen Rassen erfiillen die Anforderungen an die
Eigenleistungsprifung fir die Zuchtrichtung Reiten auch dann, wenn sie eine
Stationsprufung entsprechend der Vorgabe gemal (11.3.1.1) mit einer gewichteten
Endnote von 6,5 und besser, wobei keiner der Merkmalsblécke unter 5,0 liegen darf,
absolviert haben. Ponys der zugelassenen Rassen unter 138 cm koénnen die
Anforderungen an die Eigenleistungsprifung auch fiir die Zuchtrichtung Fahren geman
(11.3.1.1) mit einer gewichteten Endnote von 6,5 und besser, wobei keiner der
Merkmalsblécke unter 5,0 liegen darf, erflllen,

e Die Rassen Anglo-Araber, Arabisches Halbblut, Arabisches Vollblut und Shagya-
Araber kénnen die Anforderungen an die Eigenleistungsprifung auch fur die
Zuchtrichtung Reiten gemal des Zuchtprogramms der Rasse des Anglo-Arabers
(Feldprifung Anglo-Araber) mit einer gewichteten Endnote von 6,5 und besser, wobei
keiner der Merkmalsblocke unter 5,0 liegen darf, erflllen.

e Hengste der Rasse Englisches Vollblut erfillen die Anforderungen an die
Eigenleistungsprifung flr Ponys und Kleinpferde auch dann,

- wenn sie in Flachrennen ein Generalausgleichsgewicht (GAG) von mindestens 70
kg oder in Hindernisrennen von mindestens 75 kg oder

- mindestens ein Generalausgleichsgewicht (GAG) von 65 kg in Flachrennen, 70 kg
in Hindernisrennen bei mindestens 20 Starts in insgesamt drei Rennzeiten erreicht
haben.

e Hengste der arabischen Rassen erfillen die Anforderungen an die
Eigenleistungsprufung flr Ponys und Kleinpferde auch dann,
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- wenn sie in Flachrennen ein Generalausgleichsgewicht (GAG) von mindestens 58
kg erreicht haben.

Hengste, die noch keine Eigenleistungsprifung abgelegt haben, kdnnen unter der Bedingung
vorlaufig eingetragen werden, dass sie die Prifung bis zum Ende des Kalenderjahres, in dem
sie ihren 4. Geburtstag haben, ablegen. Hengste, die die Eigenleistungsprifung zu einem
spateren Zeitpunkt ablegen, kdnnen auf Antrag wieder eingetragen werden.

Funf- und sechsjahrige Hengste, die noch keine vollstdndige Hengstleistungsprifung gemaf
(11.3.1.1) oder (11.3.1.2) abgelegt haben, aber die Ubrigen 0.g. Voraussetzungen erfiillen,
kénnen ohne Beantragung einer Fristverlangerung unter der Bedingung vorlaufig in das
Zuchtbuch fur Hengste (HB 1) eingetragen werden, dass sie bis spatestens vierjahrig in einer
Kurzprifung gemaf (11.3.1.1) - eine gewichtete Endnote von mindestens 6,5 und besser,
wobei keiner der Merkmalsblécke unter 5,0 liegen darf, erzielt haben und spatestens 6jahrig
die Eigenleistungsprifung vollenden.

Vorlaufig eingetragen werden funfjahrige Hengste mit mindestens 4
Leistungsprufungspunkten, die gemaf (17.5) Leistungsnachweis durch tUberdurchschnittliche
Eigen- bzw. Vererbungsleistung beim Bundeschampionat (Reitprifungen) erzielt worden sind.

(11.3.2) Zuchtstutenpriifungen

Die Prufungen werden nach den allgemein anerkannten Regeln des Reit- und Fahrsports
durchgefiihrt. Sie sind Leistungsprifungen im Sinne des Tierzuchtgesetzes und kénnen als
Stationsprifung, Feldprifung oder als Turniersportprifung durchgefihrt werden.

Stuten, die die Eigenleistungsprifung gemaf (11.3.2.1) mit einer gewichteten Endnote von 7,5
und besser erzielt haben oder gemal (11.3.2.2) die vorgeschriebenen Erfolge in
Turniersportprifungen der Disziplinen Dressur, Springen, Vielseitigkeit oder Fahren aufweisen
konnen, erhalten den Titel ,Leistungsstute®.

(11.3.2.1) Stations- und Feldpriifung

Die Zuchtstutenprifungen werden gemafRl der LP-Richtlinien fir Leistungsprifungen von
Hengsten, Stuten und Wallachen aller Pony-, Kleinpferde- und sonstigen Rassen der ZVO
durchgefiihrt (Anlage 3).

Fir die Zuchtstutenprifungen gelten verbindlich die Besonderen Bestimmungen fir
Stationsprifungen, Kurz- und Feldprifungen der LP-Richtlinien fiir Leistungsprifungen von
Hengsten, Stuten und Wallachen aller Pony-, Kleinpferde- und sonstigen Rassen (Anlage 3).

Fir Stuten der Rasse Deutsches Reitpony werden folgende Leistungsprifungen der LP-
Richtlinie in der jeweils glltigen Fassung anerkannt:

e Prufung CIl - 14 Tage Stationspriifung - Zuchtrichtung Reiten,

e Prufung CIll - 30 Tage Stationspriifung - Zuchtrichtung Reiten/Gelande sowie
e Prifung El - Feldpriifung - Zuchtrichtung Reiten.

e Prufung CIV - 14 Tage Stationspriifung - Zuchtrichtung Fahren/Gelande,

e Prufung CV - 14 Tage Stationsprufung - Zuchtrichtung Fahren,

¢ Prufung Elll - Feldprifung — Zuchtrichtung Fahren/Interieur/Gelande
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e Priufung EIV - Feldprifung - Zuchtrichtung Fahren,
e Prufung EV - Feldpriifung - Zuchtrichtung Fahren/Gelande

(11.3.2.2) Turniersportpriifung

Alternativ zur Eigenleistungsprifung gilt die Leistungsprifung auch dann als abgelegt, wenn
die Stuten Erfolge in Turniersportprifungen nachweisen kénnen. Die Turniersportprifung wird
in den Disziplinen Dressur, Springen, Vielseitigkeit und Fahren durchgefuhrt.

Folgende Turniersportergebnisse in Aufbau- oder Turniersportprifungen werden
bericksichtigt:

die Smalige nach § 38 (2) LPO

e registrierte Platzierung Dressur Kl. A und/oder

e registrierte Platzierung Springen Kl. A und/oder

e registrierte Platzierung Vielseitigkeit KI. VA und/oder

e registrierte Platzierung im Fahren KI. A (Einspanner, kombinierte Prifung) und/oder

e registrierte Platzierung in jeweils hoheren Klassen.

e eine Teilnahme in der Finalprifung beim Bundeschampionat des Deutschen
Dressurponys/ -pferdes, Deutschen Springponys/ -pferdes, Deutschen
Vielseitigkeitsponys/ -pferdes oder eine Teilnahme in der Finalpriifung beim
Moritzburger Fahrchampionat oder in der Finalprifung beim Bundeschampionat des
Deutschen Fahrpferdes.

12.Identitatssicherung/Abstammungssicherung
Fur jedes eingetragene Pferd bzw. zur Eintragung vorgestellte Pferd kann der Verband eine
Abstammungsuberpriifung nach den Methoden unter B.12.1 der Satzung verlangen.

Eine Uberpriifung der Abstammung ist gemaR der Satzung vorzunehmen. Die Ergebnisse der
Abstammungsuberprifung werden im Zuchtbuch vermerkt. Kann die Abstammung nicht
geklart werden, werden die Pferde nicht eingetragen.

Vor Ausstellung von Tierzuchtbescheinigungen muss eine Abstammungsuberprifung
erfolgen, wenn an der angegebenen Abstammung Zweifel bestehen. Dieses ist der Fall, wenn

a) eine Stute, in der letzten oder vorletzten Rosse von zwei oder mehreren Hengsten
gedeckt wurde,

b) die Trachtigkeitsdauer dreiRig Tage und mehr von der mittleren Trachtigkeitsdauer von
335 Tagen abweicht,

c) das Fohlen nicht bei Full der Mutter identifiziert werden kann.

Die Kosten hierflr tragt der Zichter.

Zum Zeitpunkt der Ersteintragung (ab Eintragungsjahr 2012) in das Hengstbuch | und Il wird
vom Verband eine Abstammungsuberprifung des betreffenden Hengstes angeordnet — sofern
diese noch nicht durchgeflihrt wurde. Kostentrager ist derjenige, der die Kdérung oder
Eintragung beantragt. Zur Eintragung sind DNA-Typenkarten vorzulegen
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Bei Rassen, bei denen nicht grundsatzlich ein DNA-Profil vorliegt, ist bei Spendertieren flr
Zuchtmaterial ein DNA-Profil vorzulegen.

13.Einsatz von Reproduktionstechniken

(13.1) Kiinstliche Besamung

In der kinstlichen Besamung dirfen nur Hengste eingesetzt werden, die auf einer Kérung
gemall B.15 der Satzung und gemall (11.1) Koérung dieses Zuchtprogramms die
entsprechende Mindestgesamtnote erhalten haben.

(13.2) Embryotransfer
Spenderstuten dirfen nur fir einen Embryotransfer genutzt werden, wenn sie im Stutbuch |
eingetragen sind.

(13.3) Klonen

Die Technik des Klonens ist im Zuchtprogramm nicht zulassig. Klone und ihre Nachkommen
kénnen nicht in das Zuchtbuch eingetragen werden und sind von der Teilnahme am
Zuchtprogramm ausgeschlossen.

14. Beriicksichtigung gesundheitlicher Merkmale sowie genetischer
Variationen bzw. Besonderheiten

Hengste sind nur im Hengstbuch | und Il sowie Vorbuch und Stuten nur im Stutbuch | und I

sowie Vorbuch eintragungsfahig, wenn sie keine gesundheitsbeeintrachtigenden Merkmale

aufweisen (Anlage 1).

Ab dem Zuchtjahr 2019 werden alle Hengste, die in Hengstbuch | oder Hengstbuch I
eingetragen sind oder eingetragen werden, auf Cerebellare Abiotrophie (CA) mit Hilfe des
Gentests untersucht. Ausgenommen sind Hengste der Rassegruppe lll, wenn sie in den ersten
drei Generationen kein arabische Blut fihren. Der jeweilige Zuchtverband wird das Ergebnis
des Gentests in der Tierzuchtbescheinigung und in der Datenbank dokumentieren. Die
Ergebnisse werden auf der Website der FN verdffentlicht. Das Ergebnis hat keinen Einfluss
auf die Eintragung der Ponys.

Ab dem Zuchtjahr 2025 werden alle Hengste, die in Hengstbuch | oder Il eingetragen sind oder
eingetragen werden und wenn die Hengste in den ersten vier Generationen Pferde der
Rassegruppe Il fGhren, auf Warmblood Fragile Foal Syndrome (WFFS) mit Hilfe des Gentests
untersucht. Der jeweilige Zuchtverband wird das Ergebnis des Gentests im Zuchtbuch
dokumentieren. Die Ergebnisse werden auf der Website der FN veroffentlicht. Das Ergebnis
hat keinen Einfluss auf die Eintragung der Ponys.

Sollten die Vorfahren nachweislich frei von dem Gen flir Warmblood Fragile Foal Syndrome
(WFFS) sein, entfallt die Verpflichtung der Untersuchung.

Sofern genetische Defekte und genetische Besonderheiten gemal Anlage 1 bekannt sind und
im Zuchtprogramm Bericksichtigung finden, sind sie in Tierzuchtbescheinigungen anzugeben
und entsprechend der VO (EU) 2016/1012 zu verdffentlichen.

Sollten beide Elterntiere nachweislich frei von dem Gen fir Cerebelldre Abiotrophie sein
entfallt die Verpflichtung der Untersuchung.
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Eintragungsbestimmungen fiir New Forest Ponys als zugelassene Rasse sowie fiir
Deutsche Reitponys, die aus Tragerlinien beziiglich des Gens fiir Myotonie stammen
bzw. bei denen der Verdacht besteht, dass sie Trager des Gens fiir Myotonie sind:
Hengste und Stuten der Rassen New Forest Pony und Deutsches Reitpony, bei denen der
Verdacht besteht, dass sie Trager sind (Kantje’s Ronaldo-Blut im Pedigree), diirfen nur dann
in das Hengstbuch |, Hengstbuch Il bzw. Stutbuch I, Stutbuch Il eingetragen werden, wenn sie
auf das Gen fir Myotonie untersucht sind. Das Ergebnis wird in der Datenbank und in der
Tierzuchtbescheinigung vermerkt sowie auf der Website der FN veroffentlicht.

Alle bereits aktiv eingetragenen Hengste der Rasse New Forest Pony und Deutsches Reitpony
muassen ab 2013 untersucht werden, wenn sie aus Tragerlinien stammen bzw. bei denen der
Verdacht besteht, dass sie Trager sind (Kantje’s Ronaldo-Blut im Pedigree). Das Ergebnis wird
in der Datenbank und in der Tierzuchtbescheinigung vermerkt sowie auf der Internetseite des
jeweiligen Zuchtverbandes veroéffentlicht. Das Ergebnis hat keinen Einfluss auf den
Eintragungsstatus.

Alle bereits aktiv eingetragenen Stuten der Rasse New Forest Pony und Deutsches Reitpony
sollten untersucht werden, wenn sie aus Tragerlinien stammen bzw. bei denen der Verdacht
besteht, dass sie Trager sind (Kantje’s Ronaldo-Blut im Pedigree). Der Myotonie-Status wird
im Pass vermerkt. Das Ergebnis hat keinen Einfluss auf den Eintragungsstatus.

Sollte das auf eine Tragerlinie zurlickgehende Elterntier nachweislich frei von dem Gen flr
Myotonie sein entfallt die Verpflichtung der Untersuchung.

15.Zuchtwertschatzung
Derzeit wird keine Zuchtwertschatzung durchgefihrt.

16.Beauftragte Stellen

Beauftragte Stelle Tatigkeit

Vit, Verden Zuchtbuch
Heinrich-Schréder-Weg 1, 27283 Verden (Aller)

www.vit.de

Bereich Zucht der FN, Warendorf Datenzentrale
Freiherr-von-Langen-Stral3e 13, 48231 Warendorf Koordination
www.pferd-aktuell.de Datenzentrale
Pferdezuchtverband Baden-Wirttemberg e.V. Leistungspriifung

Am Dolderbach 11, 72532 Gomadingen-Marbach
E-Mail: poststelle@pzv.bwl.de,
www.pzv-bw.de

Pferdezuchtverband Brandenburg-Anhalt e.V.
Geschéftsstelle: Hauptgestit 10 a, 16845 Neustadt/Dosse
E-Mail: neustadt@pzvba.de, www.pferde-brandenburg-
anhalt.de
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E-Mail: stendal@pzvba.de,
www.pferde-sachsen-anhalt.de

Charles-Darwin-Ring 4, 18050 Rostock
E-Mail: info@pferdezuchtverband-mv.de,
www.pferdezuchtverband-mv.de

Rheinisches Pferdestammbuch e.V.

Schloss Wickrath 7, 41189 Monchengladbach
E-Mail: info@pferdezucht-rheinland.de,
www.pferdezucht-rheinland.de

Pferdezuchtverband Rheinland-Pfalz-Saar e.V.
Am Fohlenhof 1, 67816 Standenbdihl

E-Mail: zentrale@pferdezucht-rps.de
www.pferdezucht-rps.de

Pferdezuchtverband Sachsen-Thuringen e.V.
Kathe-Kollwitz-Platz 2, 01468 Moritzburg
E-Mail: info@pzvst.de

www.pzvst.de

Westfalisches Pferdestammbuch e.V.
Sudmihlenstralle 33, 48157 Muinster
E-Mail: info@westfalenpferde.de
www.westfalenpferde.de

Pferdestammbuch Schleswig-Holstein/Hamburg e.V.
Steenbeker Weg 151, 24106 Kiel

E-Mail: info@pferdestammbuch-sh.de,
www.pferdestammbuch-sh.de

Bayerischer Zuchtverband fiir Kleinpferde und
Spezialpferderassen e.V.

Landshamer Straf’e 11, 81929 Minchen
E-Mail: info@bzvks.de
www.pferde-aus-bayern.de

Verband der Pony- und Kleinpferdeziichter Hannover e.V.
Vor den Hofen 32, 31303 Burgdorf

E-Mail: ponyverbandhannover@t-online.de,
www.ponyhannover.de

Verband der Pony- und Pferdezilichter Hessen e.V.
PfitzenstralRe 67, 64347 Griesheim

E-Mail: vphessen@t-online.de
www.ponyverband.de

Verband der Pferdeziichter Mecklenburg-Vorpommern e.V.
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Pferdestammbuch Weser-Ems e.V.
Grafenhorststrale 5, 49377 Vechta

E-Mail: info@pferdestammbuch.com,
www.pferdestammbuch.com

Zuchtverband fir deutsche Pferde e.V.
Am Allerufer 28, 27283 Verden

E-Mail: info@zfdp.de

www.zfdp.de

17.Weitere Bestimmungen
(17.1) Vergabe einer Lebensnummer (Internationale Lebensnummer Pferd — Unique
Equine Lifenumber — UELN)

Die UELN wird wie folgt vergeben:

DE 410 10 15021 06

Dabei bedeuten:

DE - Landercode fur Deutschland = 276 = DE

410 - Verbandskennziffer ab Geburtsjahr 2000 (vor 2000 =310)
1015021 - laufende Nummer innerhalb eines Jahres

06 - Geburtsjahr (2006)

(17.2) Vergabe eines Namens bei der Eintragung in das Zuchtbuch
Der bei der Eintragung in ein Zuchtbuch (aul’er Fohlenbuch) vergebene Name muss
beibehalten werden.

Zuchtnamen, die dazu geeignet oder bestimmt sind, einen beleidigenden oder
herabwiirdigenden Charakter zu entfalten, sind unzulassig.

(17.3) Transponder
Die Kennzeichnung der Fohlen mittels Transponder erfolgt gemaR B.11.2 und B.11.2.1 der
Satzung.

(17.4) Prefix-/Suffixregelung fiir Ponys, Kleinpferde und sonstige Rassen

Als Prefix/Suffix wird ein dem Pferdenamen vorangestelltes/nachgestelltes Wort bezeichnet.
Es soll eine auf die Zuchtstatte oder den Zichter bezugnehmende Bedeutung haben und darf
ausschlie3lich fir von dieser Zuchtstatte oder diesem Ziichter gezogene Pferde verwendet
werden. Missverstandliche Begriffe kdnnen abgelehnt werden.

Das Prefix/Suffix ist vom Zichter fir seine Zuchtstatte ausschliellich bei der FN zu
beantragen. Ist das Prefix/Suffix Gber die FN beim Central Prefix Register eingetragen, so ist
es automatisch Eigentum des Antragstellers und darf von keinem anderen Zichter benutzt
werden. Es ist dann innerhalb aller diesem Register angeschlossenen Zuchtverbanden
geschitzt. Das Prefix/Suffix muss fir alle Ponys oder Kleinpferde des Zlchters, bei denen er
als Zuchter in der Tierzuchtbescheinigung aufgeflihrt ist, benutzt werden.
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Prefixe/Suffixe, die bislang von den Zuchtverbanden nur regional fir die Zuchtstatte registriert
wurden, werden nicht automatisch in das CPR (Central Prefix Register) lbernommen, sondern
mussen vom Zuchter erneut Uber die Deutsche Reiterliche Vereinigung beantragt werden.

Das Prefix/Suffix muss mindestens drei und darf hochstens 20 Buchstaben umfassen und
sollte moglichst aus einem Wort bestehen.

Ist ein Name mit einem registrierten Zuchtstattennamen verbunden, so ist dieser bei
Eintragung in ein Zuchtbuch ohne Anderungen oder Erganzungen zu tibernehmen.

(17.5) Leistungsnachweis durch liberdurchschnittliche Eigen- bzw. Vererbungsleistung
beim Deutschen Reitpony

Insgesamt muss ein Pony 10 Punkte erreicht haben, um als leistungsgepruft zu gelten. Die
Punkte kénnen erst ab dreijahrig gesammelt werden. Der offizielle Nachweis des jeweiligen
Zuchtverbandes oder Veranstalters muss vorgelegt werden. Ein Nachkomme kann nur einmal
mit der hdchsten Punktzahl gewertet werden.

* Zur Forderung der deutschen Sportponyzucht kdnnen diese Leistungen die Anforderungen
an Koérung und Leistungsprifungen ersetzen, wenn eine mehrheitliche Zustimmung der FN-
Mitgliedszuchtverbande erfolgt ist (die Stimmrechte erfolgen gemaf der Verfahrensordnung
fur das Rasseparlament des Deutschen Reitponys des Bereiches Zucht der FN). Die
Nachkommen dieser Hengste sind den anderen Nachkommen gleichgesetzt.

Eigenleistung - pro Schau/Veranstaltung kann nur eine Punktezahlung gewertet werden

Bezeichnung Punkte Bemerkungen
FN-Bundessiegerhengst 6
FN-Bundesreservesiegerhengst 4

Teilnahme in der Finalprifung beim
Bundeschampionat des Deutschen
Dressurponys-/pferdes, Deutschen
Springponys-/pferdes, Deutschen
Vielseitigkeitsponys-/pferdes oder eine
Teilnahme in der Finalprifung beim
Moritzburger Fahrchampionat oder in
der Finalpriufung beim
Bundeschampionat des Deutschen
Fahrpferdes

gemal Zuchtprogramm

10

Bundeschampion bei den drei- oder Pro Schau/ Veranstaltung je
vierjahrigen Reitponys Jahr

Teilnahme in der Finalprifung beim Pro Schau/ Veranstaltung je
Bundeschampionat des drei- oder 6 Jahr
vierjahrigen Deutschen Reitponys

Teilnahme an der Kurzprifung (DI - 2
Tage)
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Start bei Europameisterschaften in
Dressur, Springen, Vielseitigkeit oder

* mit der Moglichkeit zur
Foérderung der deutschen

Springen, Vielseitigkeit oder Fahren
oder bei Weltmeisterschaften im Fahren

Fahren oder bei Weltmeisterschaften im 5 Sportponyzucht

Fahren Pro Schau/ Veranstaltung je
Jahr

Platzierung im Finale der * mit der Mdglichkeit zur

Europameisterschaften in Dressur, 10 Foérderung der deutschen

Sportponyzucht

Vererbungsleistung - ein Nachkomme kann nur einmal mit héchsten Punktzahl gewertet

werden

Bezeichnung

Punkte

Bemerkungen

Nachkomme mit dem Titel ,FN-
Bundespramienhengst® oder ,FN-
Bundespramienstute®

Nachkomme mit dem Titel
,Pramienhengst*

Nachkomme mit dem Titel
~Staatspramienstute™, die mindestens 1
Fohlen hat und eine Leistungsprufung
abgelegt hat

Nachkomme mit dem Titel
~Staatspramienstute* oder
Staatspramien*-Anwarterin“

Nachkomme mit dem Titel ,FN-
Leistungshengst® gemaR ZvVO

Nachkomme mit dem Titel ,FN-
Leistungsstute“ gemaf ZvVO

Nachkomme mit dem Titel ,Pramienstute”

Nachkomme gekdrter Hengst bei einem
FN-Mitgliedszuchtverband

Nachkomme mit Start(s) bei Deutscher
Meisterschaft in Dressur, Springen,
Vielseitigkeit oder Fahren

* mit der Moglichkeit zur
Forderung der deutschen
Sportponyzucht

Nachkomme mit Platzierung(en) im Finale
der Deutschen Meisterschaft in Dressur,
Springen, Vielseitigkeit oder Fahren

* mit der Moglichkeit zur
Forderung der deutschen
Sportponyzucht

Nachkomme mit Start(s) bei
Europameisterschaften in Dressur,
Springen, Vielseitigkeit oder Fahren oder
bei Weltmeisterschaften im Fahren

* mit der Moglichkeit zur
Forderung der deutschen
Sportponyzucht
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Nachkomme mit Platzierung(en) im Finale * mit der Moglichkeit zur
der Europameisterschaften in Dressur, 6 Forderung der deutschen
Springen, Vielseitigkeit oder Fahren oder Sportponyzucht

bei Weltmeisterschaften im Fahren

Nachkomme (Hengste, Stuten und * mit der Moglichkeit zur
Wallache) mit Turniersporterfolgen, die 2 Forderung der deutschen
gemal Zuchtprogramm des Deutschen Sportponyzucht

Reitponys als Leistungsprifung
vorgeschrieben sind

(17.6) Pramierungen

Die Pramierung von Fohlen, Stuten und Hengsten erfolgt gemaR der Satzung des ZfdP sowie
weitergehend fir Stuten gemall Anlage 7 und flir Hengste gemals Anlage 6 dieses
Zuchtprogrammes.

Anlagen

Anlage 1: Liste der gesundheitsbeeintrdchtigenden Merkmale
(Anlage 1 verdéffentlicht auf www.zfdp.de/zuchtprogramme)

Anlage 2: Tierérztliche Bescheinigung
(Anlage 2 verdffentlicht auf www.zfdp.de/zuchtprogramme)

Anlage 3: LP-Richtlinien fiir Leistungspriifungen von Hengsten, Stuten und Wallachen
aller Pony-, Kleinpferde- und sonstigen Rassen
(Anlage 3 verdffentlicht auf www.zfdp.de/zuchtprogramme)

Anlage 6: Vergaberichtlinie fiir Prémierungen von Hengsten
(Anlage 6 veroffentlicht auf www.zfdp.de/zuchtprogramme)

Anlage 7: Vergaberichtlinie fiir Prémierungen von Stuten
(Anlage 7 veroffentlicht auf www.zfdp.de/zuchtprogramme)

Anlage 8: Regelungen Hengstvorauswahlen/ Kérungen PKS
(Anlage 8 verdffentlicht auf www.zfdp.de/zuchtprogramme)
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